
181

MK

10-2022 MK 
Mietrecht kompakt

Kurz informiert

	▶ Betriebskosten
erwartete Kostensteigerungen rechtfertigen nicht ohne Weiteres 
eine erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen

| Die Vertragsparteien können wirksam formularvertraglich ein beidersei-
tiges Anpassungsrecht der Betriebskostenhöhe durch zugangsbedürftige 
Erklärung bei Kostenänderungen aufgrund von geänderten Bezugspreisen 
vereinbaren. Worauf es dabei ankommt, hat nun das AG Hamburg entschie-
den (27.6.22, 49 C 13/22, Abruf-Nr. 230909). |

Der Vermieter einer Wohnung verlangte vom Mieter bei einer Betriebskos-
tennachforderung von 11,52 EUR eine Erhöhung der monatlichen Vorauszah-
lungen um 45,40 EUR. Er begründete die Erhöhung mit nicht näher spezifi-
zierten erwarteten Kostensteigerungen.

Das reichte dem AG Hamburg nicht aus. Die Erklärung  genüge nicht den  
Anforderungen des § 560 Abs. 4 BGB, da dieser ausdrücklich auf das Ergeb-
nis einer Betriebskostenabrechnung abstelle. 

Jedoch könnten die Vertragsparteien formularvertraglich ein beiderseitiges 
Anpassungsrecht der Betriebskostenhöhe durch zugangsbedürftige Erklä-
rung bei Kosten änderungen aufgrund von geänderten Bezugspreisen wirk-
sam vereinbaren (Langenberg/Zehelein, Betriebskosten- und Heizkosten-
recht, E 35 f.).

Beachten Sie | Insoweit komme es darauf an, ob sich der Vermieter auch bei 
entsprechenden Kostensteigerungen eine Erhöhung der Vorauszahlung 
mietvertraglich zusätzlich vorbehalten hat, was hier nicht der Fall war.

PrAXiStiPP i Auch wenn angesichts der derzeitigen Energiekrise absehbar ist, 
dass die Betriebskosten exorbitant steigen werden, darf der Vermieter nicht 
 einfach pauschal auf Kostensteigerungen verweisen und auf dieser Grundlage 
die Vorauszahlungen erhöhen:

	� Die letzte Betriebskostenabrechnung ist Grundlage für eine Anpassung der 
Vorauszahlungen, hindert aber nicht die Berücksichtigung anderer – bereits 
eingetretener oder noch eintretender – Umstände, von denen die im laufenden 
Jahr entstehenden Kosten voraussichtlich beeinflusst werden (BGH 28.9.11, 
VIII ZR 294/10, Abruf-Nr. 113407).

	� Enthält der Mietvertrag kein Anpassungsrecht für Kostenänderungen auf-
grund geänderter Bezugspreise, sollte sich der Vermieter eine konkrete 
 Prognose der Versorger oder Wärmemessdienste bzw. unabhängiger Institute 
beschaffen und dem Mieter im Zusammenhang mit der letzten Abrechnung 
vorlegen. 

Beachten Sie | Dann kann der Mieter nicht mehr einwenden, der Vermieter 
hätte noch einen jüngeren Zeitraum abrechnen können und seine Prognose 
darauf stützen müssen.

	� Für einen „abstrakten“ Sicherheitszuschlag auf die zuletzt abgerechneten 
 Betriebskosten ist jedoch kein Raum (BGH, a. a. O.).
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Als Fachanwalt für Familienrecht wissen Sie: 
Die Materie ist komplex und unterliegt weitgehend 
der Recht sprechung. RiOLG Paul Wesseler informiert 
Sie deshalb einmal im Quartal über die höchst -
richterliche Rechtsprechung und aktuelle Praktiker-
themen. Halten Sie sich einfach und effizient auf dem 
Laufenden und klären Sie Ihre Fragen persönlich. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Familienrecht
Komplexe Mandate erfolgreich bearbeiten

Referent
Paul Wesseler
RiOLG

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Familienrecht, 
Rechtsanwälte 

Termine
13.09.2022, 22.11.2022, 
14.02.2023, 09.05.2023  

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 911

Paul Wesseler (RiOLG)

„Damit Sie den Überblick behalten: 

Ich ordne die neue Rechtsprechung 

systematisch für Sie ein!“

2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s188
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